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01 Anlass/ Aufgabenstellung 

Das Planungsgebiet ist im Flächennutzungsplan (FNP der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
Rottenburg am Neckar, Teilverwaltungsraum Hirrlingen) als gewerbliche Baufläche und, in seinem
westlichen Teil, als Mischbaufläche enthalten. Der Ausweisung dieser Fläche waren Untersuchun-
gen zu Alternativstandorten vorausgegangen. Standorte im Westen und im Süden der Ortslage wa-
ren aus erschließungstechnischen – Verkehrsbelastung von Ortskern und Wohngebieten – und städ-
tebaulichen Gründen – Lage zum Ort – ausgeschieden. Der Fläche, mit der die bestehende, städte-
baulich zur Ortslage richtig situierte gewerbliche Bebauung Hinter der Kirche I ergänzt wird, wurde
der Vorzug gegeben. Im übrigen ist dieser Standort auch aus immissionsschutzrechtlichen Gründen
zu bevorzugen, da damit, neben dem Hauptverkehrsstrom von/nach Rottenburg und zur Autobahn
auch aufgrund klimatischer Voraussetzungen der bestmögliche Standort gewählt wird (Hauptwind-
richtung aus Westen).

Da das Gewerbegebiet Hinter der Kirche I inzwischen fast ganz überbaut ist und der Gemeinde wei-
tere Anfragen zur gewerblichen Ansiedlung vorliegen, müssen nun die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden, um zeitnah die Erschließung und Bebauung weiterer gewerblicher
Bauflächen zu ermöglichen. Dies entspricht auch den örtlichen Entwicklungszielen, die im Erläute-
rungsbericht zum Flächennutzungsplan wie folgt formuliert sind:

„An der Grenze zwischen den Mittelbereichen Rottenburg und Hechingen gelegen, erfüllt die
gewerblich gut strukturierte Gemeinde Funktionen für die umliegenden Teilorte bzw. Stadtteile.
Diese Stellung Hirrlingens im Verwaltungsraum muss durch weitere Stärkung im Wohnbausek-
tor und im gewerblichen Bereich erhalten und gefördert werden.”

Der Bebauungsplan Hinter der Kirche II, dessen Aufstellung vom Gemeinderat am 18.09.2001 be-
schlossen wurde, ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, wenn dabei auch nicht verkannt wird,
dass der Genehmigungserlass die Zufahrt ausgenommen hatte. Die damalige Begründung, warum
von Seiten der Gemeinde dennoch an dieser Zufahrtsregelung festgehalten wurde, sollte dem späte-
ren Bebauungsplanverfahren vorbehalten werden, insoweit wird auf die nachfolgende Begründung,
insbesondere unter 04, verwiesen.

02 Lage und Bestand

Das ca. 6,74 ha große Planungsgebiet liegt am östlichen Ortsrand von Hirrlingen und schließt die
Fläche zwischen dem südlich anschließenden bestehenden Gewerbegebiet zur Landesstraße 391
hin ab, so dass sich nach Osten ein klarer Ortsrand ergibt.

Der Bebauungsplan wird begrenzt:

im Norden von der Rottenburger Straße L 391                                                       
im Osten von der westl. Böschungsoberkante des Wassergrabens auf Flurstück-Nr. 1296/1               
im Süden von der Marienstraße                                                                            
im Westen von der Rammertstraße

Er umfasst die Grundstücke 1281/1 und /2, 1282–1286, 1292/1 (Feldweg), 1300/1 (L 391),
1288–1294 sowie 1296/1 (Feldweg) und teilweise 1299 (für Sichtfelder).

03 Nutzung  

Die zur Zeit intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche ist im Grünordnungsplan eingehend beschrie-
ben und hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Lufthygiene, Pflanzen und Tiere sowie
Landschaftsbild bewertet.
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Das Planungsgebiet wird in vier Bauquartiere Gewerbegebiet und vier Bauquartiere mit Nutzung als
eingeschränktes Gewerbegebiet gegliedert. 

Die zwischen der Rammertstraße und der Verlängerung der Felbenstraße gelegenen Gewerbe-
grundstücke werden aus Lärmschutzgründen als eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt. In un-
mittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Baugebiet Voräcker, welches im FNP  als Mischgebiet
enthalten ist, vom heutigen Charakter her aber als Wohngebiet einzustufen wäre, besteht so der im-
missionschutzrechtliche Status eines Mischgebietes. Mit dieser Festsetzung wird sowohl dem immis-
sionschutzrechtlichen Erfordernis als auch dem gewünschten Charakter des vorliegenden Planungs-
gebietes Rechnung getragen. 

In den direkt an die Rammertstraße angrenzenden Baufeldern 1 und 2 des eingeschränkten Gewer-
begebietes sind an Gewerbebetriebe gebundene Betriebswohnungen allgemein zulässig, um im
Übergangsbereich zwischen vorhandener Wohnnutzung und geplanter gewerblicher Nutzung z.B.
Betriebe ansiedeln zu können, die von ihrer Struktur her kleinkörniger und räumlich stärker mit dem -
Betriebsinhaber verknüpft sind. Zur Wahrung des städtebaulichen Erscheinungsbildes der Rammert-
straße sind im Bebauungsplan in den Baufeldern 1 und 2 zusätzliche Festsetzungen enthalten, die
die Lage, Höhe und Dachform der Gebäude bei Wohnnutzung regeln.

Im eingeschränkten Gewerbegebiet (Baufelder 1 bis 4)  – d.h. im Übergang zum locker bebauten Ort
 – beträgt die Grundflächenzahl (GRZ) 0,6. Für die größeren Baufelder 5 bis 8 des Gewerbegebietes
ist 0,8 als GRZ festgesetzt. Wie in Gewerbegebieten üblich bzw. zweckmäßig, werden keine Anga-
ben zur Anzahl der Vollgeschosse oder zur Geschossflächenzahl festgesetzt, sondern neben der
Grundfläche das Maß der Nutzung durch Festsetzung einer maximalen Höhe der Gebäude über
Normalnull (NN) definiert. Damit können in den Baufeldern 5 und 7 Baukörper bis zu 8,0 m tatsächli-
cher Höhe entstehen, in den Baufeldern 6 und 8 bis zu 9,0 m, in den Baufeldern 3 und 4 bis zu 7,5 m
bzw. 8,5 m sowie in den Baufeldern 1 und 2 bis zu 7,0 m Höhe. Mit diesen Angaben wird zudem
eine gestalterisch wirksame Höhenstaffelung im Gebiet erreicht.

In den Baufeldern 1 und 2 erfolgt zusätzlich aus den o.g. städtebaulichen Gründen für Gebäude mit
Wohnnutzung die Festsetzung der Gebäudehöhe durch Angaben zu Wand- und Firsthöhen in Ver-
bindung mit der Festsetzung von gesonderten Dachneigungen.

Als Orientierungshilfe für die Ermittlung künftiger Erschließungsbeiträge ist in Anlage 3 zur Begrün-
dung die entsprechend der Festsetzung der maximalen Gebäudehöhen mögliche Anzahl von Vollge-
schossen dargestellt.  

Wegen der Nachbarschaft zum Mischgebiet Voräcker kommt dem Immissionsschutz Bedeutung zu.
Neben der bereits dargestellten Einschränkung der gewerblichen Nutzung in den Baufeldern 1 bis 4
werden im Bebauungsplan in den als Gewerbegebiet ausgewiesenen Baufeldern 5 bis 8 verschiede-
ne Betriebsarten ausgeschlossen:

Im Abstandserlass 1998 des Landes Nordrhein-Westfalen, der auch in Baden-Württemberg, vor al-
lem in Gemengelagen, Anwendung findet, sind in einer Abstandsliste infrage kommende Betriebe
und Anlagen aufgelistet und den Abstandsklassen von I (1500 m Abstand) bis VII (100 m Abstand)
zugeordnet. Das bedeutet, dass je nach Entfernung bestimmte Betriebe und Anlagen nicht zulässig
sind. Darauf nehmen die differenzierten Bestimmungen für die Baufelder 5 bis 8 des Gewerbege-
biets Bezug (Ziff. 1.01 (b) der Planungsrechtlichen Festsetzungen). Da der erwähnte Abstandserlass
sich auf die Entfernung von Betrieben zum allgemeinen Wohngebiet bezieht, das Gebiet Voräcker
aber Mischgebiet ist, können nach Ziff. 2.2.2.5 des genannten Abstandserlasses einzelne, in der Ab-
standsliste mit (*) bezeichnete Betriebe und Anlagen der jeweils übernächsten Abstandsklasse zuge-
ordnet werden. Dies führt im Baugebiet „Hinter der Kirche II”, was die zulässigen Betriebsarten be-
trifft, zu einer relativ hohen Flexibilität. Die Abstandsklassen und zugehörigen Betriebsarten sind in
der Anlage 1 zu den planungsrechtlichen Festsetzungen aufgelistet.
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04 Erschließung

Das Planungsgebiet wird im Süden an die bestehende Marienstraße angefügt. Von hier geht die in-
nere Erschließung aus: als Fortsetzung der aus dem bestehenden Gewerbegebiet kommenden Fel-
benstraße und Albstraße (östliche Begrenzung) und als west-ost-gerichtete Parallelstraße zur Mari-
enstraße. 

Die nach Norden fortgeführte Albstraße bekommt einen Anschluss an die Rottenburger Straße
L 391. Obwohl dieser Anschluss im FNP zunächst von der Genehmigung ausgenommen wurde, ist
seine Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit evident, vor allem aber die Logik im Straßennetz der Ge-
meinde zwingend. Bis heute muss sich der Verkehr, überwiegend Richtung Rottenburg/ B 28/ B 27
BAB  usw. aus dem großen bestehenden Gewerbegebiet, den Sport- und Erholungsflächen über
Marienstraße und Wilhelmstraße durch den Ortskern, bzw. über die Rammertstraße zur L 391 ab-
wickeln. Dies ist schon heute ein verbesserungsbedürftiger Zustand. Dass die innere Ortslage nicht
nur nicht weiter belastet werden darf, sondern vielmehr entlastet werden muss, liegt auf der Hand. 

Wie bereits in Abschnitt 01 dieser Begründung erwähnt, scheidet ein Standort im Westen oder im
Süden aus städtebaulichen Gründen aus. Auf die Immissionsauswirkungen wurde bereits eingegan-
gen, ebenso auf die bereits vorhandene Bebauung und Nutzung und daraus gegebenenfalls entste-
hende Nutzungskonflikte.

Demgegenüber stellte sich erneut heraus, dass das jetzt bestehende Gewerbegebiet „Hinter der Kir-
che I” im Osten des Ortes richtig situiert ist, und zwar auch dann, falls in Zukunft über weitere Aus-
weisung gewerblicher Flächen nachgedacht werden muss: bereits jetzt ist die im Flächennutzungs-
plan ausgewiesene und im vorliegenden Bebauungsplan behandelte Fläche ca. 20 % kleiner als sie
entsprechend den der Flächennutzungsplanung zugrundeliegenden Prognosen sein könnte (Ab-
schnitt 6.3 und 7.1.2 (b) des Erläuterungsberichts zum Flächennutzungsplan).

Die Erschließung der Gewerbegebiete „Hinter der Kirche I” (Bestand) und „Hinter der Kirche II” (Pla-
nung) aus dem Ortszentrum von Süden über die dorfgerecht ausgebaute Wilhelmstraße einerseits,
oder über die an Wohngebieten vorbeiführende Rammertstraße von Norden andererseits, erfüllt
aber bereits heute keineswegs die an eine möglichst störungsfreie Zufahrt zu gewerblicher Nutzung
zu stellenden Anforderungen. Bei Zunahme des Verkehrsaufkommens, insbesondere des Schwer-
lastverkehrs, wird sich das Problem zweifellos noch verschärfen.

Es kommt hinzu, dass auch das durch die im Südosten liegenden Sport- und Freizeitanlagen sowie
durch die Naherholungsnutzung und Bewirtschaftung des Waldgebiets Rauher Rammert verursachte
Verkehrsaufkommen heute ebenfalls über Wilhelmstraße bzw. Rammertstraße abgewickelt wird, zu-
künftig aber besser organisiert werden muss.

Nachdem eine weitere Überprüfung ergeben hatte, dass eine eventuelle Verlängerung der Felben-
straße sowohl am Anschlusspunkt an die L 391 als auch im Hinblick auf eine spätere Gebietserwei-
terung nach Osten ungünstig liegen würde, ist der Anschluss der  verlängerten Albstraße an die L
391 mit dem vorliegenden Bebauungsplan wieder aufgenommen worden. Nach weiterer detaillierter
Untersuchung wurde die Einmündung gegenüber den Vorplanungen um ca. 12,0 m nach Westen
verschoben. Dadurch wird zwar nicht mehr der übersichtlichste Punkt für die Einmündung gewählt;
die Belange der Verkehrssicherheit an dieser Stelle sind jedoch gewährleistet. Auch angesichts der
dadurch ermöglichten Reduzierung des Planbereichs (Herausnahme, d.h. Beibehaltung des offenen
Wassergrabens) und der daraus resultierenden erheblichen Minderung des Eingriffs in die Natur,
kann dies toleriert werden. Erforderliche Abbiegespuren usw. sowie die Sichtfelder sind im Bebau-
ungsplan dargestellt.

Um gewerblichen Verkehr aus Wohnstraßen fernzuhalten, ist die mittlere Erschließungsstraße im
Gewerbegebiet nicht bis zur Rammertstraße durchgeführt, sondern endet in einem ausreichend groß
bemessenen Wendeplatz, von dem aus das fahrbahnbegleitende Gehwegnetz im Gebiet mit der
Rammertstraße verbunden wird. Am Wendeplatz sind öffentliche Parkplätze angeordnet. Entlang der
Erschließungsstraßen sind Zonen ausgewiesen, auf denen nur private Stellplätze und Grundstücks-
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zufahrten entstehen können. Auf diesen Flächen ist ein Pflanzgebot verbindlich einzuhalten, um die
Grünstruktur zu unterstützen und das Straßenbild aufzuwerten.

05 Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung – Energie, Wasser und Abwasser – ist durch Anschluss an die ausreichend
dimensionierten öffentlichen Netze gesichert. Zur Ableitung des Dach- und Oberflächenwassers war
ursprünglich ein System von Drainagen mit Anschluss an Retentionsmulden angedacht. Eine von
der Gemeinde in Auftrag gegebene Untersuchung zu den Eigenschaften des Baugrundes, der Wie-
derverwendbarkeit von Erdreich und vor allem zur Versickerungsfähigkeit des Bodens ergab, dass
eine Versickerung mit zeitweiliger Speicherung (Pufferung) wegen der festgestellten geringstmögli-
chen Durchlässigkeitswerte im Gebiet nicht möglich ist. Das geologische Erschließungsgutachten
kann bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

In den planungsrechtlichen Festsetzungen ist die Begrünung von Flachdächern vorgeschrieben, um
das Dachwasser rückzuhalten bzw. zu speichern und damit die Abflussgeschwindigkeit zu bremsen.
In den örtlichen Bauvorschriften enthält die Empfehlung, auch geneigte Dächer zu begrünen.

Wegen der sensiblen Lage des Planungsgebietes am Ortsrand und der Einbindung in das Land-
schaftsbild wird festgesetzt, dass oberirdische Freileitungen für Stromversorgung und Telekommuni-
kation unzulässig sind und verkabelt werden müssen.

06 Grünordnung

Auf der Grundlage des städtebaulichen Entwurfs wurde von der Planstatt für Landschaftsarchitektur
und Umweltplanung Johann Senner, Überlingen, der Grünordnungsplan erarbeitet, dessen Vorschlä-
ge und Festsetzungen im Bebauungsplan verarbeitet sind. Leitbild ist es, das durch Bebauung un-
umgängliche Maß an Beeinträchtigung von Natur und Landschaft so gering wie vertretbar zu halten,
das Vorhaben Gewerbegebiet „Hinter der Kirche II” somit soweit wie möglich umweltverträglich um-
zusetzen.

Die Grünstruktur wird im Ost-West-Verlauf geprägt durch lockere Baumreihen zwischen den an Mari-
enstraße und Straße A vorgesehenen Stellplätzen, sowie durch eine Baumallee – unter weitestge-
hender Erhaltung der vorhandenen Baum-/Gehölzgruppen – entlang der L 391. Im Nord-Süd-Verlauf
kreuzen, zur Gliederung und Verdeutlichung der Bebauungsstruktur („Baufelder”) weitere Baum- und
Gehölzgruppen auf privaten Grundstücken, die durch Pflanzgebote festsetzt werden.

Um den in Gewerbegebieten in der Regel hohen Versiegelungsgrad einzudämmen, sind zu Gestal-
tung und Bepflanzung freibleibender Grundstücksflächen sowohl im Plan als auch in den beiden
Textteilen entsprechende Festsetzungen bzw. Bauvorschriften getroffen.

Die Pflanzlisten sind als Anlage 2 Bestandteil der textlichen Festsetzungen.

07 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

Die naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde ebenfalls von der Planstatt für
Landschaftsarchitektur und Umweltplanung Johann Senner erarbeitet. Entsprechend dem verwende-
ten Bewertungssystem werden den Schutzgütern im Bestand, d.h. vor der Bebauung, unterschiedli-
che Funktionserfüllungsgrade bzw. Empfindlichkeiten zugeordnet: Schutzgüter Boden, Wasser und
Landschaftsbild mittlere, Schutzgüter Klima sowie Pflanzen und Tiere geringe Empfindlichkeit. Ana-
log wurde verfahren, um die Bedeutung der Schutzgüter nach der Bebauung einzuordnen.
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Bei der Gegenüberstellung Bestand zu Planung, d.h. zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs, ist
festzustellen, dass zahlreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen im Planungsgebiet selbst fester
Bestandteil der vorliegenden Planung sind. Dazu zählen neue Grünstrukturen, zahlreiche Baum-
pflanzungen und sonstige Pflanzgebote, die Flachdachbegrünung, planungsrechtliche Festsetzun-
gen zum Thema Bodenschutz u.a.m.

Ursprünglich, d.h. bis zur Anhörung der Träger öffentlicher Belange, war vorgesehen, den wasser-
führenden Graben am Ostrand des Planungsgebietes zu verdolen. Durch die Verschiebung der An-
schlussstelle Albstraße/ L 391 nach Westen (vgl. Abschnitt 04) ergibt sich die Möglichkeit, den Was-
sergraben außerhalb des Planungsgebietes offen beizubehalten. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes wurde entsprechend geändert.  

Nach der erneuten Bilanzierung von Eingriff- und Ausgleich kommt das Büro Senner Johann Senner
zu dem Schluss, dass der Eingriff für die Schutzgüter Boden, Wasser und Landschaftsbild innerhalb
des Plangebiets nicht ausgeglichen werden kann. Der erforderliche Kompensationsbedarf kann ex-
tern auf einem Teilstück des Grundstück 1186 ausgeglichen werden. Entsprechende Maßnahmen
sind im Grünordnungsplan beschrieben.

08 Umwelt- und Immissionsschutz

Nach den Bestimmungen des mit Rechtskraft vom 03.08.2001 geänderten Baugesetzbuches wird im
Gebiet die in Anlage 1 Nr. 18.7 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für eine
UVP mit Umweltbericht erforderliche Größenordnung (Grundfläche, d.h. Nettobauland mal GRZ
mind. 10 ha) bei weitem nicht erreicht.

Hinsichtlich der Immissionsbelastung (Lärm usw.) im südlich anschließenden Gebiet besteht kein
Handlungsbedarf, da es sich hier ebenfalls um Gewerbegebiet handelt. Gleiches gilt, wegen der oh-
nehin bestehenden Vorbelastung durch die Landesstraße, in nördlicher Richtung. Nach Westen zum
Mischgebiet Voräcker jenseits der Rammertstraße, hält ein durchschnittlich 100 m breiter Streifen
eingeschränktes Gewerbegebiet einen Pufferabstand zur dortigen Bebauung. Vgl. hierzu im übrigen
Ziff. 03 dieser Begründung hinsichtlich der innerhalb der Baufelder zulässigen Betriebe und Anlagen.

09 Gestaltungsgesichtspunkte

Die Gestaltung des Umfeldes, die Einbindung in die Landschaft, die architektonische Qualität der
Gebäude erhalten auch in Gewerbegebieten steigende Bedeutung.

Aus diesen Überlegungen resultieren u.a. folgende im Bebauungsplan enthaltenen Darstellungen:

– „schräger” Verlauf der Straße A, um von Osten bzw. für den Autofahrer auf der L 391 den Blick
auf die Dorfsilhouette mit der Kirche freizuhalten.

– Grünordnung mit raumbildenden Pflanzgeboten und Eingrünung nach außen zur angrenzenden
Landschaft.

– Angaben zu Dachformen, Materialien, Fassadenbegrünung usw. in den planungsrechtlichen
Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften

– Höhenstaffelung der Baukörper

– Baulinien statt Baugrenzen im Osten der Baufelder 7 und 8, um einen geordneten Bebauungs-
rand zur Landschaft zu gewährleisten.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans sollen insgesamt dazu beitragen, im Rahmen des Mögli-
chen auch ein Gewerbegebiet zu einem attraktiven Bestandteil des Siedlungskörpers zu machen.
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Anlagenverzeichnis

1 Grünordnungsplan Hinter der Kirche II, Planstatt für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung 
Johann Senner, Überlingen, 2002

2 Übersichtsplan des Plangebietes M 1:5000

3 Mögliche Vollgeschosse im Planungsgebiet als Orientierung für die Ermittlung von Erschliessungs-
beiträgen
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Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) GE

ZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Eingeschränktes Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) GEe

VERFAHRENSVERMERKE

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 16 BauNVO) 

Aufstellungsbeschluss
Die Aufstellung des Bebauungsplans und der
Örtlichen Bauvorschriften wurde gemäß 
§ 2 (1) BauGB i. verb. mit § 74 LBO vom Gemeinderat  
der Gemeinde Hirrlingen beschlossen

und ortsüblich bekannt gemacht

Bürgerbeteiligung
Die vorgezogene Bürgerbeteiligung gemäß
§ 3 (1) BauGB erfolgte in der Zeit               vom 26.09.2002

Beteilligung der Träger öffentlicher Belange
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 (1) BauGB erfolgte in der Zeit   vom 23.09.2002

Auslegungsbeschluss
Der Gemeinderat der Gemeinde Hirrlingen hat den Bebau-
ungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften als Entwurf 
gebilligt und deren öffentliche Auslegung beschlossen

Öffentliche Auslegung
Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung und die
Örtlichen Bauvorschriften mit Begründung haben 
gemäß § 3 (2) BauGB i.Verb. mit § 74 (7) LBO nach 
vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung

öffentlich ausgelegen in der Zeit             vom 

Satzungsbeschluss
Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften
wurden gemäß § 10 (1) BauGB i. Verb. mit § 4 Gemeinde-
ordnung vom Gemeinderat der Gemeinde Hirrlingen in 
öffentlicher Sitzung beschlossen

Ausfertigung
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes, die text-
lichen Festsetzungen sowie die Örtlichen Bauvorschriften
unter Beachtung des vorstehenden Verfahrens mit den 
hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats der
Gemeinde Hirrlingen übereinstimmen.

Ausgefertigt:

Hirrlingen, den

Bürgermeister

Inkrafttreten
Die Genehmigung bzw. der Beschluss des Bebauungsplanes
und der Beschluss der Örtlichen Bauvorschriften wurden 
gemäß § 10 (3) BauGB ortsüblich bekanntgemacht

Mit dieser Bekanntmachung wurden der Bebauungsplan 
bzw. die Örtlichen Bauvorschriften rechtsverbindlich.

Anzeige
Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften
wurden dem Landratsamt Tübingen gemäß 
§ 4 (3) Gemeindeordnung angezeigt

am 18.09.2001

am 22.09.2001

bis 30.10.2002

bis 28.10.2002

am 09.11.2004

am 

bis 

am 

am ....................

am ....................

Abgrenzung unterschiedlicher Einschränkungen
nach § 1 Abs. 6 BauNVO

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Nutzungsschablone

WH  =  Wandhöhe
 
FH   =  Firsthöhe

EFH =  Erdgeschoss-
            fussbodenhöhe 
            (s. Textteil Ziff. 1.4)

o      =  offene Bauweise 
            (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

a      =  abweichende Bauweise 
            (s. Textteil Ziff. 1.3.1)

Art der
baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Bauweise—

max. Gebäudehöhe 
über Normal Null (üNN) 
bzw. über EFH

Dachform/-neigung

FD = Flachdach
PD = Pultdach
SD = Satteldach

—

Der vorliegende Planteil dieses Bebauungsplanes ist ergänzt durch 
die rechtsverbindlichen planungsrechtlichen Festsetzungen sowie 
die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan.

Fahrbahnflächen 

Fußwege

Öffentliche Stellplatzfläche

Öffentliche Grünflächen

Pflanzgebot/-erhalt
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2)

Baulinie (§ 23 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Baum, Neupflanzung 
gem. Pflanzliste III a) – e) (s. Anlage 2)

Pflanzgebot 2
Mindestens 25 % dieser Fläche ist zu begrünen

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Von Bebauung freizuhaltende Flächen
(§ 9 Abs.1 Nr.10 BauGB)

Anbaubeschränkung

Sichtfelder

Pflanzgebot 1
Flächen, die begrünt herzustellen sind

Flächen für Stellplätze und Grundstückszufahrten

Versorgungsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.12 BauGB)

Umspannstation T

Stellung der Gebäude
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Gebäudehauptkoordinaten

Hauptfirstrichtung der Dächer  

Flächen für Aufschüttungen des Straßenkörpers
(§ 9 Abs.1 Nr. 26 BauGB)

Straßenböschung

Bereich, in dem Betriebswohnungen entsprechend
Textteil 1.1.1 c) unzulässig sind (§ 1 Abs. 6 BauNVO) 

a)–e)
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